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Natura 2000 und Jagdgatter



Im Auftrag der Landesregierung



Managementplan



Managementplan



Managementplan: Prioritäten



Managementplan: konkrete Ziele



Managementplan: konkrete Ziele



Fäkalbakterien im Wasser

6 Proben im Labor geprüft



Jagdgatter Mayr-Melnhof

• ca. 500 ha

• Bewilligung seit 1983

• Friedrich Mayr-Melnhof zuständiger Landesrat von 
16. März 1983 bis zum 7. Jänner 1986

• Friedrich Mayr-Melnhof Landesjägermeister von 
1967-1997

• ca. 600-700 Wildschweine (natürliche Population 
wären 5-10 Tiere)

• ca. 150 Damhirsche (nicht autochthon, natürliche 
Population wären <1) 



Kapitale Trophäen



Handzahme Tiere



Jagd mit Hunderudeln



Große Jagdveranstaltung

ca. 400-500 
Wildschweine 
in 4 
Jagden/Jahr 



Abschießbelustigung: 
Zuchtenten



„versaute“ Natur



„versaute“ Gewässer



beschädigte Bäume



Futterstellen



Ballern im Bordell



Tierschutzrat

Der Tierschutzrat der Republik 
Österreich hat am 15. März 2016 
einstimmig folgende 
Stellungnahme zur Gatterjagd 
verabschiedet:



Petition der Jägerschaft 
gegen die Gatterjagd



Gatterjagdverbot     
Schleswig-Holstein



Gatterjagdverbote Österreich
Kärnten: 

§ 4a Das Jagdgesetz ist nicht auf Gehege anwendbar.

§ 8 (7) Der Verkauf von Wildabschüssen in einem Gehege, das der Fleischgewinnung dient, ist verboten.

Oberösterreich:

§ 4 g) Ruhen der Jagd in Einrichtungen, in denen jagdbares Wild nicht im Zustand der natürlichen Freiheit gehalten wird 
(Fasanerien).

§ 4 h) Ruhen der Jagd in Wildgehegen und Tiergärten.

Steiermark: § 4 (5) Wildgatter, die ausschließlich oder vorwiegend dazu dienen, das Wild im Gatter zu erlegen, sind verboten und 
dürfen nicht errichtet oder betrieben werden.

Tirol: 

§ 7 (4) d) Die Haltung und Tötung der Tiere in einem Gehege ist nach veterinär- und tierschutzrechtlichen Vorschriften zulässig.

§ 7 (9) Das Jagdgesetz ist auf Gehege nicht anwendbar.

Vorarlberg: 

§ 4 (2) Tiere in Tiergärten, Wildparks, Wildgattern oder ähnlichen Anlagen mit Ausnahme von Wildwintergattern gelten nicht als 
wildlebend und daher nicht als Wild.

Nach § 2 (1) ist das Jagdrecht das Recht, Wild zu hegen, zu jagen und sich anzueignen.

In Wien ist ein Verbot in Begutachtung:

Wien: § 90a (1) Die Errichtung von Jagdgattern (Jagdgehegen) ist verboten.



VGT-Forderung

• Auflösung des Jagdgatters Mayr-Melnhof und 
Überführung in ein Natura 2000 Schutzgebiet 
und Naturparadies

• Verbot der Gatterjagd in Salzburg
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